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Beschränkungen und Zusatzangaben zu bestimmten Kategorien 
im Führerausweis im Kreditkartenformat (FAK) 
 

CODE ERKLÄRUNGEN 

01 Muss Brille oder Kontaktlinsen tragen 

50 (..) Beschränkung auf ein bestimmtes Fahrzeug (Angabe der Fahrgestell- oder der 
Stammnummer)  

51 (..) Beschränkung auf ein Fahrzeug unter Angabe der Kontrollschildnummer 

70 (..) Umtausch des ausländischen Führerausweises; Beispiel: 70(98765321.D) 

78 Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe 

79 (..) Nur Fahrzeuge, die den in Klammern angegebenen Spezifikationen entsprechen 

101 Besondere Auflage (die ausführliche Verfügung wird bei der ausweisausstellenden 
Behörde aufbewahrt) 

106 Kat. D1: Beim Umtausch der alten Kat. D1 und D2 (Übergangsrecht): 
Im Binnenverkehr zum Führen von Kleinbussen mit mehr als 17 Plätzen und 
zum Mitführen von Anhängern mit einem Gesamtgewicht von mehr als 750 kg 
an Kleinbussen berechtigt. 

107 Kat. D: Regionaler Linienverkehr (Übergangsrecht) 
108 Kat. B: Kennzeichen "Arzt/Notfall" bewilligt 

109 
(incl. ...) 

Kat. C1 / C1E: Zum Führen von Wohnmotorwagen und Feuerwehrmotorwagen mit 
mehr als 7,5 t berechtigt (Übergangsrecht) 

110 Kat. B oder C: Zum Führen von Trolleybussen berechtigt 

111 Kat. C, C1, D, D1 oder Bewilligung berufsm. Personentransport:  
Der ausländische Führerausweis muss mitgeführt werden 

112 Lernfahrten nur mit Fahrlehrer oder Ausbilder  
113 Lernfahrten ohne Begleitperson bewilligt (nur wenn Ausnahme von einer Begleitpflicht 

bewilligt wird) 
118 Kat. C1: Berechtigt zum Führen von allen Feuerwehrmotorwagen, unabhängig 

von der Platzzahl und dem Gesamtgewicht 
121 Kat. B, B1, C, C1 oder F: Berufsmässiger Personentransport 

122 Kat. B, B1 oder F: Schüler-, Arbeiter-, Behindertentransport oder Ambulanzen, 
sowie berufsmässiger Personentransport mit Fahrzeugen, die eine 
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 30 km/h erreichen 
(Art. 4 Abs. 1 Bst. a, b und c ARV 2) 

201 Fahrlehrer Kategorie I (leichte Motorwagen) 

202 Fahrlehrer Kategorie II (schwere Motorwagen) 

203 Fahrlehrer Kategorie III (nur Theorie) 

204 Fahrlehrer Kategorie IV (Motorräder) 

25kW Kat. A: Motorräder bis 25 kW und bis 0,16 kW/kg 

3,5t Kat. D1: Beim Umtausch der alten Kat. D2 (Übergangsrecht) 
45kmh Kat. A1: Motorräder der Unterkategorie A1 mit auf höchstens 45 km/h beschränkter 

Geschwindigkeit 

G40 Kat. G: Landwirtschaftstraktoren mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 40 km/h 
und landwirtschaftliche Ausnahmefahrzeuge 

 
 
Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
 


